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(Strahlenschutzverordnung) v. 13.10.1976, BGBl. IS. 2905, zul. geänd. 
22.5.81, BGBl. I S . 445 

StVG 

StVO 

StVZO 

TA Lärm = 

TA Luft 

UPR 
UZwG 

Straßenverkehrsgesetz v. 19.12.1952, BGBl. I S. 837, zul. geänd. 
28.12.1982, BGBl. I S. 2090 
Straßenverkehrs-Ordnung v. 16.11.1970, BGBl. I S. 1565, zul. geänd. 
28.4.1982, BGBl. I S . 564 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung i. d. F. d. Bekanntmachung v. 
15.11.1974, BGBl. I S. 3193, zul. geänd. 15.5.1983, BGBl. I S. 602 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift  über genehmigungsbedürftige An-
lagen nach § 16 der Gewerbeordnung - GewO. Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm v. 16.7.1968, Beil. Bundesanzeiger Nr. 137 
(Übergeleitet gem. § 66 I I BImSchG) 
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) v. 28.8. 
1974, GMB1. S. 426; geänd. 23.2.1983, GMB1. S. 94 
Umwelt- und Planungsrecht, Zs. 
Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes v. 10.3.1961, BGBl. IS. 165, 
zul. geänd. 2.3.1974, BGBl. I S. 469 
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VB1BW = Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 

VEnergR = Veröffentlichungen  des Instituts für Energierecht an der Universität 
zu Köln, Schriftenreihe 

VerwArch. = Verwaltungsarchiv, Zs. 

VG = Verwaltungsgericht 

VGH = Verwaltungsgerichtshof 

VR = Verwaltungsrundschau 

W D S t R L = Veröffentlichungen  der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer, Schriftenreihe 

VwGO = Verwaltungsgerichtsordnung v. 21.1.1960, BGBl. I S. 17, zul. geänd. 
20.12.1982, BGBl. I S. 1834 

VwVfG = Verwaltungsverfahrensgesetz  v. 25.5.1976, BGBl. I S. 1253, geänd. 
2. 7.76, BGBL I S. 1749 

WHG = Gesetz zur Ordnimg des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
i. d. F. d. Bekanntmachung v. 16.10.1976, BGB1.1S. 3017, zul. geänd. 
28.3.1980, BGB1. I S . 373 

WiVerw. = Wirtschaft  und Verwaltung. Vierteljahresbeilage zum Gewerbearchiv 

ZaöRV = Zeitschrift  für ausländisches öffentliches  Recht und Völkerrecht 

ZfU = Zeitschrift  für Umweltpolit ik 

ZRP = Zeitschrift  für Rechtspolitik 

Zs. = Zeitschrift 

zul. = zuletzt 





§ 1 

Einleitung* 

Die moderne Technik prägt wie kaum ein anderer Faktor die Lebenswelt 
des Menschen in der Industriegesellschaft 1, in denjenigen Gemeinwesen 
also, die ihre Produktivkräfte  auf ein hochindustrielles Niveau gesteigert, 
die permanente Revolution des technischen Fortschritts zur Quintessenz 
ihrer Existenz gemacht haben und sich deshalb als „entwickelt" betrachten. 
Die moderne Technik ist ein Mittel, das dem Menschen die Macht gibt, in 
einem nie gekannten Ausmaß sich „seine" Welt zu gestalten, umzugestalten 
und auch zu zerstören. Wenn die Welt, in der wir heute leben, sich funda-
mental von der Welt unserer Großeltern unterscheidet, so ist das eine Kon-
sequenz des technischen Fortschritts, eine Konsequenz, die neben immittel-
barem Nutzen und Nachteil der von uns angewandten technischen Systeme 
weitreichende Auswirkungen hat auf die Beziehungen zwischen den einzel-
nen Menschen wie zwischen den Staaten, auf soziale Strukturen wie auf das 
Verhältnis zwischen den Generationen. Das Tempo des technischen Wan-
dels hat eine solche Rasanz angenommen, daß die kulturell-institutionellen 
Stützen menschlichen Verhaltens oft ihre Funktion verlieren, weil sie sich 
nicht hinreichend schnell an die veränderten Umstände anpassen lassen. 
Die vom technischen Wandel erzeugten Traditionsbrüche können durch 
Herausbildung neuer orientierungsgebender, verhaltensstabilisierender 
Traditionen nicht aufgefangen  werden - erst recht nicht durch Parlaments-
kommissionen oder Sachverständigenanhörungen zum Thema „Jugendpro-
test"2, die die Hilflosigkeit gegenüber dieser Lage nur dokumentieren. Die 

* Die vorliegende Arbeit wurde im Oktober 1983 der Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes als Habilitationsschrift  vor-
gelegt. Sie soll als Beitrag zur Klärung verfassungs- und verwaltungsrechtlicher 
Grundsatzfragen  verstanden werden. Nach dem genannten Zeitpunkt erschienene 
Literatur wurde nur ausnahmsweise noch berücksichtigt. Angesichts der Vielzahl 
ständig neu publizierter Abhandlungen und Gerichtsentscheidungen zum Umwelt-
schutzrecht und zum Recht der technischen Sicherheit kann eine Monographie nicht 
bezwecken, bezüglich des Nachweises der neuesten Rechtsprechung und Literatur in 
Konkurrenz mit Loseblattwerken oder in kurzer Auflagenfolge  erscheinenden Kom-
mentaren zu treten. Die Aktualität der vorliegenden Schrift  liegt im Grundsätzlichen. 
Sie wird hierdurch ebensowenig berührt wie durch die eventuelle Änderung von Vor-
schriften, etwa der TA Luft, deren Erörterung hier eher exemplarischen Charakter 
hat. 

1 Vgl. z.B. Frey  er,  Über das Dominantwerden technischer Kategorien in der 
Lebenswelt der industriellen Gesellschaft; weitere Nachw. § 3 Fn. 1. 

2 Vgl. Schlußbericht 1983 der Enquête-Kommission „Jugendprotest im demokra-
tischen Staat" des 9. Deutschen Bundestages, BT-Drs. 9/2390 = Zur Sache 1/83. 

2* 
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weitverbreitete existentielle Verunsicherung als Folge technikinduzierter 
Traditionsbrüche und Orientierungskrisen 3 erzeugt Ängste, die sich nicht 
zufällig in Aggressionen gegen das technische System im ganzen zu entladen 
beginnen. Mag man auch im einzelnen über kulturelle und soziale Wirkun-
gen des technischen Wandels streiten: Daß die permanente, mit steigender 
Geschwindigkeit4 sich vollziehende Umwälzung der Lebensverhältnisse 
nachhaltige Wirkungen auf die realen Bedingungen entfaltet, unter denen 
staatliche Politik wie individuelle Lebensgestaltung und Freiheitsverwirk-
lichung stattfinden können, liegt auf der Hand. Der Entwicklungsstand 
der Technik, Art und Weise sowie Tempo ihres Fortschreitens prägen die 
tatsächliche Lage, die von der rechtlichen Verfassung des Gemeinwesens 
vorgefunden wird und deren Berücksichtigung zu den realen Bedingungen 
effektiver  Rechtsgeltung gehört. Die tatsächliche Grund-Lage jedes Grund-
Gesetzes begrenzt die tatsächlichen Möglichkeiten rechtlicher Normierung. 
Zu dieser Grund-Lage kann die rechtliche Verfassung sich in verschiedener 
Weise verhalten: Sie kann von ihr ausgehen, auf ihr aufbauen; sie kann nor-
mativ auf sie einwirken, indem sie ein Programm zur gestaltenden Verände-
rung oder Überwindung der vorgefundenen Lage formuliert;  sie kann Kom-
petenzen zur Einwirkimg auf die gegebene Lage verleihen; sie kann schließ-
lich die reale Lage ignorieren. Sie kann nur nicht die gegebene Lage in 
einem Rechtssatz aufheben. 

Eine Verfassung, die die reale Lage ignoriert, wird von ihr überwältigt. 
Sie begibt sich der Chance rechtlicher Gestaltung. Die Kraft  der Fakten, 
denen die rechtliche Normierung sich nicht entziehen kann, wächst. Ent-
sprechendes gilt für die Interpretation. Dazu ein Beispiel: In seinem Vor-
lagebeschluß betreffs  des Schnellen Brüters SNR 300 in Kalkar hatte das 
OVG Münster die Befürchtung geäußert, der Aufbau einer „Plutoniumwirt-
schaft" könnte wegen der damit verbundenen außerordentlich großen 
Gefahren Überwachungsmaßnahmen von einer solchen Intensität notwen-
dig machen, daß die Aufrechterhaltung  der bürgerlichen Freiheiten womög-
lich nicht mehr gewährleistet werden könne.5 Den hierauf gestützten verfas-

3 Vgl. dazu Hermann  Lübbe, Traditionsverlust und Fortschrittskrise. Sozialer 
Wandel als Orientierungsproblem, in: ders., Fortschritt als Orientierungsproblem. 
Freiburg 1975, S. 32 ff. 

4 Nach dem immer wieder zitierten Paradebeispiel Hübners,  in: Sprache im techni-
schen Zeitalter, H. 25, Januar/März 1968, S. 32, produziert und vertreibt in den USA 
gegenwärtig die Hälfte aller Arbeitskräfte  Gegenstände, die um die Jahrhundert-
wende noch völlig unbekannt waren. Der größte private Arbeitgeber in der BRD, der 
Elektrokonzern Siemens, teilt in einer Anzeigenserie (z.B. in Bi ld der Wissenschaft 5/ 
1983, S. 67) mit, daß er über 50% seines Umsatzes mit Produkten macht, die erst in 
den letzten fünf  Jahren entwickelt wurden. Der Computerhersteller IBM Deutschland 
hat 1982 70% seines Umsatzes mit Produkten erzielt, die erst in den letzten drei Jah-
ren auf den Markt gebracht wurden (FAZ v. 20.8.1983, S. 11). 

5 18.8.1977, NJW 1978, 439 (442); vgl. auch die Stellungnahme des Klägers des 
Ausgangsverfahrens  im Vorlageverfahren,  BVerfGE 49, 114 f. 
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sungsrechtlichen Bedenken gegen das die Genehmigung des Schnellen 
Brüters ermöglichende Atomgesetz hielt das Bundesverfassungsgericht  ent-
gegen: Eine Entwicklung in Richtung auf totalitäre, mit der freiheitlich-
rechtsstaatlichen Verfassungsordnung nicht zu vereinbarende Über-
wachungsmaßnahmen werde durch § 7 AtG nicht in Kauf genommen, wei l 
diese Bestimmimg zu derartigen Maßnahmen nicht ermächtige.6 - Müßte 
man dieses Argument in dem Sinne verstehen, daß das Fehlen einer Ermäch-
tigung dafür Gewähr biete, daß es nach Genehmigung von Schnellen Brü-
tern zu derartigen Überwachungsmaßnahmen nicht kommen werde, dann 
wäre dies in gefährlichem Maße naiv. Es mag hier dahinstehen, ob der „Plu-
tonium-Kreislauf " tatsächlich die vom OVG Münster beschriebenen Gefah-
ren mit sich bringt, oder ob - wie die Gegenseite meint - die Gefahren des 
Brennstoffkreislaufs  auch bei Einsatz Schneller Brüter auf rechtsstaatlich 
einwandfreie Weise sicher beherrschbar sind.7 Wären die Befürchtungen des 
OVG Münster berechtigt, dann würde es jedenfalls überhaupt nichts nützen, 
daß das Atomgesetz Polizeimaßnahmen der vom OVG Münster befürchteten 
Art nicht zuläßt; nach Etablierung des Plutonium-Kreislaufes bliebe dem 
Staat nämlich gar nichts anderes übrig, als derartige Maßnahmen anzuwen^ 
den, wenn er seine Verpflichtung, Leben und Gesundheit der Bevölkerung 
vor den Gefahren des Plutoniummißbrauchs ausreichend zu schützen, 
anders nicht wirksam erfüllen könnte. Er hätte keine Wahl mehr, es sei denn 
die Entscheidung für die verfassungswidrige  Verletzung der Schutzpflicht. 
Im Zweifel müßte der Schutz des Lebens den Vorrang haben und die hierfür 
erforderlichen  Freiheitseinschränkungen mit „Notrechtsgesichtspunkten" 
gerechtfertigt  werden; schafft  man große Gefahren, dann lassen sich hinter-
her unter dem Aspekt der „Erforderlichkeit"  auch große Freiheitsein-
schränkungen rechtfertigen.  Solche Fakten, die den Zwang zu freiheitsmin-
dernden Maßnahmen begründen, begrenzen die Entscheidungsfreiheit  der 
zuständigen Organe, sobald sie in der Welt sind; sie zwingen gegebenenfalls 
auch zur Schaffung  von Ermächtigungsnormen. Derartige Folgezwänge zu 
bedenken, bevor ein fait accomplit die Entscheidung vorwegnimmt, macht 
verantwortliches Handeln aus. Dies heißt freilich nicht, daß auch das klein-
ste Risiko verfassungsrechtlich  unerwünschter Folgen vermieden werden 
müßte - schon deshalb nicht, weil das eine Risiko oft nur um den Preis der 
Inkaufnahme eines anderen Risikos abgewendet werden kann. Verantwort-
l ich zu handeln, heißt auch, die Risiken der Risikovermeidung zu bedenken, 
im Fall des Schnellen Brüters also: die Vorteile und Notwendigkeiten dieses 
technischen Systems abzuschätzen und zu bewerten, ihnen das Risiko 
rechtsstaatlich unerwünschter Folgezwänge gegenüberzustellen und zu 
prüfen, ob dieses Risiko so gering ist, daß es angesichts der mit dem techni-

6 BVerfGE  49, 89 (141). 
7 Vgl. die Stellungnahme der Bundesregierung, BVerfGE 49, 99ff. 


